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Anhang 4
(zu Artikel 1 Nummer 5)

Familienzuschlag Anlage 13
für Beamtinnen und Beamte erlag an nezamaerzazz

(Monatsheträge in Euro)
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Für das dritte zu berfiinlrsicıhtl-gende Kind erhöht sich der Familie-nzuschlag

in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 um 839,68 Euro,
in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 834,58 Eure,
in den iibrigen Besoldungsgruppen um 829,75 Eure.
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Für das vierte zu berüelcalditigende Kind erhöht sich der Famíllerızuschlag

in den Besnldungsgruppen A 5 und A 6 um 793,87 Euro,
in den Beanldungsgruppen A 7 und A 8 um 788,89 Eure,
ln den übrigen Besoldaungsgmppen um 7163,76 Euro-

ä

E

Für das fünfte und jedes weitere zu berücksichtlgende Kind erhöht alcih der Farnilienzuschlag

in den Eesnldungsgruppen A 5 und A B um 800,67' Euro,
ln den Besnldungsgruppen A 7 und A 8 um 795,89 Euro,
in den iibrigen íßesnldungsgruppen um 7590,76 Euro-

Erhöhungsbetrag für die Besntdungsgmppe A 5:

Besnldungegruppe A 5 um 22,78 Euro.

Üer Famllien.zuec:hla der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der
Besrrrldungsgruppe A 5 um 7,81 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksinhtigende Kind in der
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Snweit dadurch irn Einzelfall die Besnldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besaldnngsgruppe
zurünkblelbt, wird der Llntersßhíedsbeltrag zusätzlich gewährt.
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noch Anhang 4
(zu Artikel 1 Nummer 5)

Familienzuschlag noch Anlage 13
für Anwärterinnen und Anwärter* srımg ab 1. Dezember 2022

(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1
(§ 43 Absatz 1)
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Stufe 2
i§ 43 Absatz 2)
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Stufe 3
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Der Familierızuschlag erhöht sich für das
zu beriicksichtigende Kind um 788,69 Eu
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dritte zu berücksichtigende Kind um 834,68 Euro, für das vierte
ro und für jedes weitere zu berückrsichtigende Kind um 795,69

Erhöhungsbetrag für die Basoldungsgruppa A 5:
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht
Besolclungsgruppa A 5 um 7,50 Euro, ab
Besoldungsgruppe A 5 um 22,50 Euro.

sich für das erste zu berücksichtig:ende Kind in der
Stufe 3 für jedes weiters zu barücksichtigende Kind in der

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe
zurtickbleibt, wird der Unterschiadsbetrag zusätzlich gewährt.

*Soweit in dieser Tabelle der Begriff "Besnldungsgruppe" verwendet wird, ist darunter die
Besoldurıgsgruppe des Einstiegsamtas, in das die Anwärterln oder der Anwärter nach Abschluss des
Vorbereiıtungsdianstes unmittelbar eintritt, zu verstehen.
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